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Chancen des Wandels nutzen – für eine optimierte und kundennahe  

Stadtverwaltung 

 

Die Stadtluzernerinnen und -luzerner haben in der Abstimmung vom 18. Mai 2014 entschie-

den, dass die Dienstabteilung Heime und Alterssiedlungen (HAS) in eine gemeinnützige Akti-

engesellschaft überführt werden soll. Damit „verliert“ die Sozialdirektion ihre grösste Dienst-

abteilung (über 700 Personalstellen in 100%-Stellen, vgl. B+A 21/2013, S. 10) und eine ihrer 

zentralen Aufgaben, namentlich die Führung der städtischen Alters- und Pflegeheime. Von 

der Umwandlung sind aber auch andere Teile der Stadtverwaltung, insbesondere die Dienst-

abteilung Personal und die Finanzverwaltung, betroffen. Von diesen Supportbereichen sollen 

272 Stellenprozente in das neue Unternehmen verschoben werden. 

 

Der Stadtrat hat sich mit der teilweisen Entgegennahme des Postulats 318 2010/2012 bereit 

erklärt, die Neuorganisation der Direktionen zu prüfen. Die Umwandlung der Dienstabtei-

lung HAS löst nun einen über die Grenzen der Sozialdirektion hinausgehenden Verände-

rungsprozess aus. Damit bietet sich dem Stadtrat die Chance für eine weitergehende Reorga-

nisation. Dabei dürfen die aktuell existierenden Direktionen und die Verteilung der Aufgaben 

keine Hürde darstellen. Die Stadt Luzern braucht eine kundenahe und optimierte Verwal-

tung, um die künftigen Herausforderungen meistern zu können. 

 

Der Stadtrat wird deshalb gebeten, Aufgaben und Leistungen der jetzigen Direktionen und 

ihrer Dienstabteilungen unter dem Gesichtspunkt von Artikel 51 der Gemeindeordnung der 

Stadt Luzern vom 7. Februar 1999 zu prüfen. Querschnittaufgaben sollen in einer Direktion – 

idealerweise in einer Präsidialdirektion – zusammengefasst werden. Synergien können aber 

auch durch die Zusammenlegung thematisch ähnlicher Bereiche besser genutzt werden. 

 

 

 

Laura Kopp und Myriam Barsuglia 

namens der GLP-Fraktion 
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